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Fragebogen
Vernehmlassungsentwurf zu den Einzelinitiativen über die Grund- und Notfallversorgung an den Spitalstandorten
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Bitte senden Sie für Ihre Stellungnahme ausschliesslich diesen Fragebogen bis spätestens zum 3. Dezember 2023 per E-Mail an vernehmlassung.sk@lu.ch. 






	1. Angaben zur Teilnahme an der Vernehmlassung

	Nachname, Vorname 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Behörde / Institution / 
Organisation (Funktion)
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Strasse / Nr. / PLZ / Ort
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Telefonnummer
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	E-Mail
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.






	2. [bookmark: Text]Sehen Sie grundsätzlich Handlungsbedarf, die Grund- und Notfallversorgung an den Spitalstandorten Luzern, Sursee und Wolhusen mithilfe einer Gesetzesänderung sicherzustellen?

	☐	Ja 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Mehrheitlich ja, aus 
	folgenden Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Nein, aus folgenden 
	Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	3. Der Gesetzesentwurf sieht vor, das folgende Kriterium für die Spitalplanung gesetzlich zu verankern:
«Gewährleistung einer qualitativ hochstehenden medizinischen Grundversorgung für die gesamte Kantonsbevölkerung.»
Sind Sie mit diesem Kriterium einverstanden?

	☐	Ja 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Mehrheitlich ja, aus 
	folgenden Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Nein, aus folgenden 
	Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	4. Der Gesetzesentwurf sieht vor, das folgende Kriterium für die Spitalplanung gesetzlich zu verankern:
«Gewährleistung einer Notfallversorgung für die gesamte Kantonsbevölkerung.»
Sind Sie mit diesem Kriterium einverstanden?

	☐	Ja 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Mehrheitlich ja, aus 
	folgenden Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Nein, aus folgenden 
	Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.







	5. Der Gesetzesentwurf sieht vor, das folgende Kriterium für die Spitalplanung gesetzlich zu verankern:
«Erreichbarkeit der Grund- und Notfallversorgung innert nützlicher Frist für die gesamte Kantonsbevölkerung.»
Sind Sie mit diesem Kriterium einverstanden?

	[bookmark: _GoBack]☐	Ja 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Mehrheitlich ja, aus 
	folgenden Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Nein, aus folgenden 
	Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	6. Der Gesetzesentwurf sieht vor, die Grund- und Notfallversorgung mindestens wie folgt zu definieren:
Grund- und Notfallversorgung umfasst die Bereiche Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie / Geburtshilfe, Anästhesie, Intermediate Care Unit (IMC) und interdisziplinäre Notfallstation mit 24-Stunden-Bereitschaft.
Sind Sie mit dieser Minimaldefinition einverstanden?

	☐	Ja 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Mehrheitlich ja, aus 
	folgenden Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Nein, aus folgenden 
	Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	7. Mit der Ergänzung des § 8 Abs. 2 des Spitalgesetzes wird die Luzerner Kantonsspital AG damit beauftragt an den Spitalstandorten Luzern, Sursee und Wolhusen eine Grund- und Notfallversorgung anzubieten, sofern sich ansonsten kein Spital für die Spitalliste bewirbt. Sind Sie mit diesem Vorgehen einverstanden?

	☐	Ja 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Mehrheitlich ja, aus 
	folgenden Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Nein, aus folgenden 
	Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.





	8. Lässt der Vorschlag der GASK der Luzerner Kantonsspital AG und dem Regierungsrat aus Ihrer Sicht ausreichend Handlungsspielraum, die künftigen Entwicklungen des Gesundheitssystems zu berücksichtigen?

	☐	Ja 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Mehrheitlich ja, aus 
	folgenden Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Nein, aus folgenden 
	Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	9. Die GASK verfolgt mit der Gesetzesanpassung das Ziel, das Vertrauen der Bevölkerung in die Gesundheitsversorgung wiederherzustellen, indem der Konsens über das Leistungsangebot der Spitäler im Kanton Luzern gewahrt und die gute und allgemein zugängliche Grund- und Notfallversorgung langfristig gesichert wird. Sind Sie einverstanden, dass dieses Kernanliegen mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf erreicht wird?

	☐	Ja 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Mehrheitlich ja, aus 
	folgenden Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Nein, aus folgenden 
	Gründen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	10. Haben Sie weitere Anmerkungen? 

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



[bookmark: Enclosure]
28.09.2023, 09:57:44, Dokument528.09.2023, Dokument5

	E 1036 / Fragebogen Vernehmlassung
	Seite 4 von 4

	[bookmark: FusszeileFolgeseiten]
	



image1.emf

image2.png
Zertifikat





image3.emf

